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Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Suchtpravention am
Arbeitsplatz

(Webcode 5751)
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Hinweise zum Urheberrecht

Die nachfolgenden Folien sind urheberrechtlich geschitzt. Sie sind ausschlieRlich fur
Seminare der Berufsgenossenschaft Holz und Metall bestimmt.

Bitte

+ fertigen Sie keine Screenshots, Fotos oder andere Kopien
der im Online-Seminar gezeigten Inhalte an,

* filmen Sie nicht mit, @

» geben Sie im Anschluss gegebenenfalls zur Verfligung
gestellte Unterlagen nicht an betriebsfremde Personen weiter.

Wir bedanken uns fir lhre Mitarbeit und lhr Verstandnis!

ID 032983
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Gliederung

Grundlagen

Alkohol und Cannabis am Arbeitsplatz

Vorbeugung von riskantem Konsum und Suchtgefahrdungen im Betrieb
Intervention bei Auffélligkeiten

Betriebliches Unterstiitzungssystem und externe Beratungsangebote
Fragen und Diskussion

Links

N o gk~ wbdhPR

ID 018263
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Grundlagen

ID 064964
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Definition von Sucht nach Bundesgesundheitsministerium

Mit dem Begriff Sucht sind nicht nur die Abhangigkeitserkrankungen gemeint, sondern die
Gesamtheit von riskanten, missbrauchlichen und abhéngigen Verhaltensweisen in Bezug auf

legale und illegale Suchtmittel sowie nichtstoffgebundene Verhaltensweisen.
(vgl.: Sucht und Drogen | BMG (bundesgesundheitsministerium.de))

stoffgebunden nichtstoffgebunden

I . (z. B. Gluickspiel, pathologischer
(z. B. Alkohol, Nikotin, Cannabis) Internetgebrauch, Kaufsucht)

ID 008385
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Kennzeichen einer Abhangigkeit

1. Unwiderstehliches Verlangen nach dem Suchtmittel
2. Andere Bedurfnisse und Verpflichtungen treten zurtick.
3. Mittel- bis langfristig entstehen gesundheitliche, berufliche und/oder soziale Probleme.

4. Korperliche Entzugssymptome wie Schwitzen, Zittern, Schmerzen, Herzrasen, starke
Blutdruckschwankungen, oft verbunden mit Angstzustanden und Schlafstérungen

ID 018993

12

27.11.24 O-GEPP12-15 01 HZT © BGHM


https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/sucht-und-drogen

Suchtpravention am Arbeitsplatz - Handout

¥ BGHM

Alkohol und Cannabis am Arbeitsplatz

ID 064965
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Alkoholkonsum in Deutschland
Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen (18- bis 64-Jahrige, 2021)

riskanter
Konsum
14,8%

risikoarmer

Konsum
/54,1%

kein Alkohol ___
15,0%

mindestens ein
Jahr abstinent—
16,1%

Datenquelle: www.kenn-dein-limit.de, 09/2024 (Primardatenquelle: Epidemiologische Suchtsurvey: Alkohol 2021 (esa-survey.de))

ID 031436
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Alkohol - Zahlen, Daten, Fakten

» Ca. 5 % der Arbeithehmenden sind alkoholabhangig, ca. 10 % der FUhrungskréfte;
10 % der Arbeithehmenden sind problematisch Konsumierende.

» Jeder 5. Arbeitsunfall geschieht unter Alkoholeinfluss. ﬁ

+ Die Arbeitsleistung sinkt unter Alkohol um 25 %.

* Problematisch Konsumierende haben:
* 16-mal mehr Fehlzeiten, 3-mal mehr AU-Zeiten,

+ 2,5-mal haufiger Fehlzeiten von = 8Tage,

© KostaKostov - Fotoka.com

» 3,5-mal mehr Arbeitsunfélle.
+ 22,6 % der Alkoholabhéngigen werden vorzeitig pensioniert oder entlassen.

vgl.: DHS Factsheet ,Alkohol am Arbeitsplatz®, Hrsg.: Deutsche Hauptstelle fiir Suchtfragene.V., 11/2019

1D006934

15

W BGHM

Drogen in Deutschland - Pravalenzranking

30-Tage-Pravalenzranking 2021 [%)]

Alkohol | 705
Tabak - [ 22,7
Cannabis [l 4.3
Amphetamine || 0,7
Kokain/Crack | 0,6
Ecstasy | 0,4
Heroin/Opiate |O,3
LSD |o0,2

Datenquellen:  Cannabis - Zahlen, Daten Fakten, www.dhs.de, Stand 08/2024 / Epidemiologischer Suchtsurvey (ESA) 2021, Hrsg.: Bundesgesundheitsministerium (BMG), 2023 /
MHFA Ersthelfer: Kurse fiir psychische Gesundheit, Workbook, 2. Auflage 2023, S. 40, Hrsg.: Zentralinstitut fir seelische Gesundheit, Mannheim

ID 015913
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https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/FS_Alkohol-am-Arbeitsplatz.pdf
https://www.dhs.de/suechte/cannabis/zahlen-daten-fakten
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Berichte/Kurzbericht/epidemiologischer_suchtsurvey_2021_kurz_bf.pdf
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Cannabiskonsum nach Alter

12-Monats-Pravalenz nach Alter [%]

17,6%
16,0%
6,7%
2,8%
18 bis 25 Jahre 25 bis 29 Jahre 30 bis 39 Jahre 40 bis 49 Jahre 50 bis 59 Jahre
D Artikel Aspekte: Cannabis konsumierende Beschiftigte*, ASU - Zeitschrift fiir medizinische Pravention (Ausgabe 07-2020)

BMG_CaPris_A5_Info_web.pdf (bundesgesundheitsministerium.de
Hoch et al.: Cannabis: Potenzial und Risiko, 1. Auflage 2019, Seite 21, Hrsg.: Springer Verlag (nach BZgA 2015)

ID 064966
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Auswirkung von Alkohol

* verringerte Konzentration

+ verlangsamte Bewegung und Reaktion

* beeintrachtigtes Sehen und Wahrnehmen
» Tunnelblick

 gestorter Gleichgewichtssinn

* Fehlkoordination Arme und Beine
 fehlende Feinmotorik der Hande

» gesteigerte Risikobereitschaft

+ verringerte Kritikfahigkeit

© KostaKostov - Fotolia.com

Relevant fur die Arbeitssicherheit

ID 006938
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Folgen eines Cannabiskonsums

* psychomotorische Beeintrachtigungen
+ verlangsamte Reaktionszeit

+ Denkstérungen

+ Storung Kurzzeitgedachtnis

+ Wahrnehmungsveranderungen

+ Mudigkeit

+ Aufmerksamkeitsstérungen

* Herzrasen

+ Blutdruckveranderungen

+ Angstzusténde und Psychosen

+ gerotete Augen, Mundtrockenheit

ID 064967
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Grafik: BGHM

Relevant fur die Arbeitssicherheit

W BGHM

Maogliche THC-Konzentrationsverlaufe im Blutserum
bei Aufnahme einer ublichen Dosis als Rauch oder Dampf bzw. tiber Nahrungsmittel (z. B. Keks oder Kapsel)
100

)

THC (ng/ml)

\\ ———(iber Nahrungsmittel
——Rauchen, Dampfen
N .
T ——Nachweisgrenze

0 2 4 6 8 10 12
Stunden

Diagramm: BGHM, angelehnt an: Prof. Graw, Institut fir Rechtsmedizin, LMU Miinchen, ASU-Webinar ,Gesundheitliche Eignung nach FeV*, 15.05.2024

ID 064968
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Eignungsbeurteilungen)

Ausbildungserfolg.

ist entscheidend.

Was besagt ein positiver Cannabis-Test?

(zum Beispiel bei einer Einstellungsuntersuchung von Auszubildenden oder

+ Nicht die Tatsache, dass im Laufe der letzten Wochen irgendwann einmal ein Joint
geraucht worden ist, gibt Hinweise auf die Eignung beziehungsweise den zu erwartenden

» Cannabiskonsum ist allerdings erst ab dem 18. Lebensjahr ,erlaubt®.
» Die Intensitat des Konsums und der Stellenwert des Konsums im Lebenszusammenhang

« Kann der/die Konsumierende Konsum und Arbeit, oder Konsum und Fahren, trennen?
» Gelegenheitskonsum versus Dauerkonsum / Abhangigkeit.
» ,Punktnlchternheit” ist bei Gelegenheitskonsum maglich.

vgl.: ,Cannabis konsumierende Beschaftigte*, ASU - Zeitschrift fir medizinische Pravention, Ausgabe 07-2020

ID 071142
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 allgemeine Leistungsminderung:
Leistungsschwankungen, reduzierte
Qualitat und Quantitat der Arbeit

» erhohte Fehlzeiten, Einzelfehltage

* nachtréagliche Beantragung
von Urlaubstagen

» Gedachtnislicken

+ Versaumnisse, Nichteinhaltung . ™eis
von Terminen, Verspatungen

vgl.: DGUV Information 206-009, Hrsg: DGUV, 2019

22
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Auffalligkeiten am Arbeitsplatz bei sichtigem Konsum

Mudigkeit
Unkonzentriertheit

» unerklarbare Gefuihlsschwankungen
» scheinbare Gleichguiltigkeit,

Abgestumpftheit
Ubertriebene Risikobereitschaft

verandertes aulReres
Erscheinungsbild

Meistens sind mehrere dieser
Aufféalligkeiten beobachtbar.

ID 031978

© BGHM
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Vorbeugung von riskantem Konsum und
Suchtgefahrdungen im Betrieb

ID 064969
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DGUV Vorschrift 1 - Arbeitgeberpflichten: Befahigung

§ 7 DGUV Vorschrift 1
Befahigung fur Tatigkeiten

(1) Bei der Ubertragung von Aufgaben auf Versicherte hat der Unternehmer je nach
Art der Tatigkeit zu berticksichtigen, ob die Versicherten beféhigt sind, die fur die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfillung zu
beachtenden Bestimmungen und MalRBhahmen einzuhalten.

(2) Der Unternehmer darf Versicherte, die erkennbar nicht in der Lage sind,
eine Arbeit ohne Gefahr fur sich und andere auszufiihren, mit dieser Arbeit
nicht beschaftigen.

Quelle: DGUV Vorschrift 1, Hrsg.: DGUV, 2013

ID 010841
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DGUV Vorschrift 1 - Pflichten der Beschaftigten

8 15 DGUV Vorschrift 1
Allgemeine Unterstitzungspflichten und Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, (...) fiir ihre Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit sowie fur Sicherheit und Gesundheitsschutz derjenigen zu sorgen, die
von ihren Handlungen oder Unterlassungen betroffen sind. (...)

Quelle: DGUV Vorschrift 1, Hrsg.: DGUV, 2013,

= Pflicht zur Eigen- und Fremdvorsorge;

Unterlassen meint in diesem Zusammenhang, dass die Versicherten es
versaumen, die fur die Sicherheit oder Gesundheit notwendigen Handlungen
vorzunehmen oder einzuleiten.

ID 018142
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DGUV Vorschrift 1 - Pflichten der Beschaftigten

§ 15 DGUV Vorschrift 1
Allgemeine Unterstitzungspflichten und Verhalten

1) ...

(2) Versicherte dirfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder
anderen berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, durch
den sie sich selbst oder andere gefahrden kdnnen.

(3) Absatz 2 gilt auch fir die Einnahme von Medikamenten.

Quelle: DGUV Vorschrift 1, Hrsg.: DGUV, 2013

ID 010842
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Anderung der Arbeitsstattenverordnung

Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung - ArbStattV)
8 5 Nichtraucherschutz

(1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Malinahmen zu treffen, damit die nicht
rauchenden Beschéftigten in Arbeitsstatten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch
Rauch und D&mpfe von Tabak- und Cannabisprodukten sowie elektronischen Zigaretten
geschutzt sind. Soweit erforderlich, hat der Arbeitgeber ein allgemeines oder auf
einzelne Bereiche der Arbeitsstatte beschranktes Rauchverbot zu erlassen.

(2) In Arbeitsstatten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber beim Einrichten und
Betreiben von Arbeitsraumen der Natur des Betriebes entsprechende und der Art der
Beschaftigung angepasste technische oder organisatorische MalRnahmen nach Absatz 1
zum Schutz der nicht rauchenden Beschéaftigten zu treffen.

Quelle: ArbStattV vom 12. August 2004, zuletzt geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Marz 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 109)

ID 071144
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Eignungsbeurteilung

» Tatigkeiten mit besonderer Gefahrdung, Gefahrdung Dritter, Giterschutz,
» keine staatliche Regelung
* Anléasse aus DGUV Empfehlungen, Teil 2

» Arbeiten in sauerstoffreduzierter Atmosphére

* Arbeiten mit Absturzgefahr

+ Fahr-, Steuer- und Uberwachungstétigkeiten

* Atemschutzgerate

+ Uberdruck (Arbeiten in Druckluft und Taucherarbeiten)

ID 064962
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Gefahrliche Arbeiten nach 8 8 DGUV Vorschrift 1 (Beispiele)

* Arbeiten mit Absturzgefahr,
* Umgang mit Gefahrstoffen,
» Schweifen in engen Raumen,

» Feuerarbeiten in brand- oder explosionsgefahrdeten Bereichen oder an geschlossenen
Hohlkdrpern,

» Erprobung von technischen Grof3anlagen,

« Fallen von Bdumen,

» Einsatz bei der Feuerwehr,

» Arbeiten in gasgefahrdeten Bereichen,

* Hebezeugarbeiten bei fehlender Sicht des Kranfiihrers auf die Last,

... Quelle: DGUV Regel 100-001, Hrsg: DGUV, 2014

bzw. Kompendium Grundsétze der Pravention, Hrsg.: BGHM, 2015

ID 016570
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DGUV Information 206-009 ,,Suchtpravention in der
Arbeitswelt — Handlungsempfehlungen*

+ Die Fuhrungskraft entscheidet nach ihrem subjektiven Eindruck, ob eine
beschaftigte Person weiterarbeiten kann.

» Die Fuhrungskraft muss handeln, sobald eine Beeintrachtigung vorliegt und sie
nach ihrer eigenen Lebenserfahrung davon Uberzeugt ist, dass die betroffene
Person ihre arbeitsvertraglichen Verpflichtungen im Hinblick auf die
Arbeitssicherheit nicht mehr hinreichend erfullen kann.

ID 064970
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Umgang mit auffalligen Beschaftigten

Fuhrungskraft stellt —ﬁ Beschaftige(n) .beaufsichtigen ‘
gefédhrdenden Zustand fest

Bestehen gesund-
heitliche Risiken?

nein

Internen Notdienst alarmieren
z. B. Ersthelfer, Sanitater, Betriebsarzt

Ist die/der Beschéftige
aggressiv?
nein

Kann sie/er weiter-
beschéaftigt werden?

nein -
Zum Werkschutz bringen

Weiterbeschéftigung ‘ Ins Krankenhaus transportieren

’Mit Taxi und Begleitung nach Hause bringen‘
¥
-t Personalabteilung informieren; Riickkehrgesprach

ID 031460
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Intervention bei Auffalligkeiten

ID 064971
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Klassische Reaktion von Vorgesetzen

Intensitat
der Reaktion

LJetzt reicht's mir!®

» Zeit

Quelle: BGHM

ID 031457

34

W BGHM

Co-Verhalten im Betrieb

Fuhrungskraft
« deckt Fehlzeiten
« toleriert Fehlverhalten

* Glaube an gute(n) MA
unter Konsum

Personalstelle

» wandelt Fehlzeiten in
Urlaubstage um

» droht mit unrealistischen
arbeitsrechtlichen Folgen

* macht angedrohte
Konsequenzen nicht wahr

Betriebsrat

« falsch verstandene Solidaritat
zum/zur Betroffenen

* einseitige Sichtweise der

Problemlage

Konsum
wird fortgesetzt

Kollegen/Kolleginnen
i . » decken Fehler
Betriebsarzt/-arztin « tibernehmen Arbeiten

* Inkonsequente Interpretat|9n « verheimlichen Probleme
von Untersuchungsergebnissen

* zu kurze Untersuchungen

ID 031456
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(Ehe-)Partner/Partnerin
« entschuldigt Fehlzeiten
* leugnet Probleme

* héalt Fassade der
Lheilen Welt" aufrecht

27.11.24 O-GEPP12-15 01 HZT © BGHM



Suchtpravention am Arbeitsplatz - Handout

¥ BGHM

Praktische Umgangsweisen fur Fuhrungskrafte

» Eigenes Vorbildverhalten im Betrieb

» Verandern Sie nicht den Arbeitsablauf.

* Wandeln Sie keine Fehl- in Urlaubstage um.

» Haufige Kurzerkrankungen - Attest ab 1. Tag

» Kein Akzeptieren von Krankmeldungen durch andere.

» Haufiges Verlassen des Arbeitsplatzes > An- und Abmeldung

» Sprechen Sie die auffalligen Beschéftigten an. ji

» Kein Kurzurlaub ohne vorherige Anmeldung.

© KostaKostov - Fotolia.com

» Kontrolle der Arbeitsergebnisse
» Kontakt zur Suchtberatung

ID 031459

36
& BGHM
Gesprachsfuhrung
 loeeige  lwa
Fursorgegesprach Fuhrungskraft + betroffene Person Unterstltzung anbieten
Klarungsgesprach  Fihrungskraft + betroffene Person Unterstiitzung anbieten
+ Verhaltensanderung
einfordern
Gesprache nach Fuhrungskraft + betroffene Person + Unterstlitzung anbieten
5-Stufen-Plan weitere Akteure + Verhaltensanderung
einfordern + Sanktionen

ID 064995

37

27.11.24 O-GEPP12-15 01 HZT © BGHM



Suchtpravention am Arbeitsplatz - Handout

¥ BGHM

Prinzip ,,HILFE*

H Hinsehen

| Initiative ergreifen
L LoOsung

F Fachleute

E Ergebnissicherung

Auffélligkeiten erkennen

Gesprach suchen, Empathie zeigen:
»ich habe beobachtet ..., worum geht es genau?”
NIE: ,Es geht um dein Problem...“/ ,Ich glaube du hast ..."

Unterstitzung anbieten und falls diese angenommen wird:
Vereinbarung treffen, damit gute Vorsatze nicht verpuffen.

Um das Problem kimmern sich Fachleute (Sozialdienst,
Beratungsstellen, Therapeut...) - NICHT die Flihrungskraft.

(Arbeitsbezogene) Vereinbarung eingehalten?
Erfolg eingetreten?

ID 064972
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H Hinsehen

| Initiative ergreifen

L LoOsung

Falls Unterstiitzung (zun&chst) abgelehnt wird

Auffalligkeiten erkennen

Gesprach suchen, Empathie zeigen:
»Ich habe beobachtet ..., worum geht es genau?*
NIE: ,Es geht um dein Problem...“/ ,Ich glaube du hast ...*

Falls sich die/der Betroffene nicht 6ffnen will oder Unterstiitzung
ablehnt:

+ Ablehnung akzeptieren
+ weiter beobachten
+ ggf. erneutes Gesprach (Einstieg in den 5-Stufen-Plan)

Ansatzpunkt: arbeitsvertragliche Verpflichtungen erfullt?

ID 064973
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MalRnahmen bei Verhaltensauffalligkeiten

ID 064974

40
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Malnahmen bei Verhaltensaufféalligkeiten

Fursorgegesprach mit Fuhrungskraft

+ wahrgenommene Veranderungen
+ Hilfsangebot

[Klarungsgespréch mit Fihrungskraft

+ wahrgenommene Veranderungen
+ erwartetes Verhalten mit Vereinbarung von Schritten dorthin
+ Hilfsangebot

[S-Stufen-Plan

J

ID 064996
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5-Stufen-Plan fir den Umgang mit suchtkranken Beschéaftigten

1. Stufengesprach mit Fithrungskraft (FK) Dauerhafte
Auffélligkeiten, Aufklarung tber Risken, Erwartungen, Erlauterung Verhaltensanderung
Stufenplan, Hilfsangebot oder

Krankheitseinsicht

keine | 2. Stufengesprach mit FK, nachsthéhere FK, Betriebsrat (BR), evtl. >
Ande- | Suchtbeauftragte/r und Therapie
rung y
keine
Ande- Einhaltung
rung arbeitsvertraglicher
keine 5. Kiindigung (eventuell mit Wiedereinstellungsoption) Pflichten
Anderung
42
&/ BGHM

Betriebliches Unterstlitzungssystem und externe
Beratungsangebote

ID 064975
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Praventionsmaoglichkeiten

Gefahrdungsbeurteilung
Aufklarungskampagnen
Betriebliche Vereinbarungen

Schulungen
Zugang zu Beratung und Hilfe

Unternehmenskultur
Betriebliches
Eingliederungsmanagement (BEM)

ID 064976

a4
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Aufgaben der Fihrungskraft in der betrieblichen
Ruckfallpravention

» Veranderungen im Arbeits- und Sozialverhalten der Mitarbeitenden weiter wahrnehmen
und ansprechen.

* Normalitat! Der/die Mitarbeitende braucht (mittelfristig) keinerlei ,Sonderbehandlung®.
* Wertschatzung der Mitarbeitenden.
+ ,Uberstunden® vermeiden.

* Interindividuelle Gestaltung von betrieblichen Belastungsquellen unter Beteiligung der
Beschaftigtenbediirfnisse im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung.

» Unterstitzung des Teamzusammenhaltes.

» Unterstiitzung bei der Kontaktsuche zu Kooperationspartnern
(Disability Manager, Betriebsarzt/-arztin, Sozialberatung).

ID 070412
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Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Exkurs

ID 064977
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Eingliederungsmanagement (8 167 Abs. 2 SGB IX)

Alle Unternehmen sind aufgefordert, fir Beschaftigte, die
innerhalb eines Jahres* langer als 6 Wochen

¢ ununterbrochen oder

+ wiederholt PO

arbeitsunfahig sind, ein betriebliches

Eingliederungsmanagement durchzufiihren. 6 Wochen

© coramax - Fotlia com

Ziel ist: Nachhaltige Sicherung der Beschaftigungsfahigkeit.

*d. h. der letzten 12 Monate, nicht des Kalenderjahres

> N

“ ‘(
1§

LA

ID 061213
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Beteiligte

Die Einleitung eines Eingliederungsmanagements
erfordert die Zustimmung und Beteiligung der
betroffenen Beschétftigten.

Die zustandigen Interessenvertretungen, d.h.
Betriebsrat/-ratin, und bei Menschen mit
Schwerbehinderung auerdem die
Schwerbehindertenvertretung, sind zu beteiligen.

Beschaftigte kénnen zusatzlich eine
Vertrauensperson eigener Wahl hinzuziehen

Soweit erforderlich wird die Betriebsérztin bzw.
der Betriebsarzt hinzugezogen.

@ coramax - Fotolia.com
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Ablauf

1. Frihzeitiges Erkennen der gesundheitlich
eingeschrankten Beschéftigten

2. Kontaktaufnahme mit den Betroffenen
3. Beteiligung der Personalvertretung

4. Weitere Umsetzungsschritte des
Eingliederungsmanagements wie z. B.:

» Erfassung der Arbeitsfahigkeit und

der Arbeitsanforderungen
* Malinahmenentwicklung und Durchfiihrung
+ Dokumentation und Wirksamkeitskontrollen

ID 034374
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Ziele des Eingliederungsmanagements

Kurzfristig:

+ Uberwindung und Vorbeugung von
Arbeitsunfahigkeit

* Schutz akut bedrohter Arbeitsverhaltnisse

Mittel- und langfristig:
* Erhalt und Férderung von Gesundheit

* Vermeidung von Behinderungen und chronischen
Erkrankungen sowie Eingrenzung der Folgen

» Dauerhafte Sicherung des Arbeitsplatzes

ID 034375
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Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Hintergrundinformationen
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Vergleich von Cannabis und Alltagsdrogen in Deutschland

* 34,7 % der Befragten haben Erfahrung mit Cannabis gemacht (Lebenspravalenz).
* 4,3 % der Erwachsenen hatten Cannabis konsumiert (30-Tages-Pravalenz).

* 70,5 % der Erwachsenen hatten Alkohol konsumiert (30-Tages-Pravalenz).

* 22,7 % der Erwachsenen hatten Tabak konsumiert (30-Tages-Pravalenz).

Quelle: Zahlen, Daten, Fakten, www.dhs.de (Stand 09/2024)
Epidemiologischer Suchtsurvey (ESA) 2021, Hrsg.: Bundesgesundheitsministerium (BMG), 2023
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Erfahrungen anderer Lander nach der Legalisierung
von Cannabis
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https://www.dhs.de/suechte/cannabis/zahlen-daten-fakten
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Berichte/Kurzbericht/epidemiologischer_suchtsurvey_2021_kurz_bf.pdf
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Cannabis - Arbeitsplatz USA

Im Jahr 2018 berichteten fast 18 % der Vollzeitbeschéftigten und fast 21 % der
Teilzeitbeschéftigten, im vergangenen Jahr Cannabis verwendet zu haben.

» Eine Studie des National Institute on Drug Abuse (NIDA) fand heraus, dass
Mitarbeitende, die positiv auf Marihuana getestet wurden, 55 % mehr industrielle
Unfalle, 85 % mehr Verletzungen und 75 % héhere Fehlzeiten hatten als
diejenigen, die negativ getestet wurden.

* Im Jahr 2022 testeten 7,3 % der Werktatigen nach einem Arbeitsunfall positiv auf
Marihuana, ein Anstieg von 204 % seit 2012 (Quest Diagnostics, 2023).

Quellen:  John Howard, MD; L. Casey Chosewood, MD; Lore Jackson-Lee, MPH; and Jamie Oshorne, MPH, CHES®: Cannabis and Work: Implications, Impairment, and the Need for Further Research,
verdffentlicht 15.06.2020, Niosh Science Blog (CDC Centers for Disease Control and Prevention), Stand 09/2024
Post-Accident Workforce Drug Positivity for Marijuana Reached 25-Year High in 2022, Quest Diagnostics Drug Testing Index Analysis Finds, Quest Diagnostics 18.05.2023, Stand 09/2024
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Cannabis - 12-Monats-Pravalenz Kanada

* 27 % der Personen ab 16 Jahren berichteten, im letzten Jahr Cannabis verwendet
zu haben, ein Anstieg von 25 % gegeniber dem Vorjahr.

» Berufstatige hatten eine héhere 12-Monats-Pravalenz (31 %) als
Nicht-Berufstatige (22 %).

+ 18 % der Konsumierenden konsumierten taglich, weitere 31 % mindestens
wochentlich.

* 14 % der Konsumierenden (11 % in 2021) berichteten tuber gelegentlichen
Konsum (weniger als monatlich) kurz vor oder wahrend der Arbeit.

* 5 % der Konsumierenden (11 % in 2021) berichteten tber regelmafligen Konsum
(mindestens wdchentlich) kurz vor oder wahrend der Arbeit.

Quelle: Government of Canada: Canadian Cannabis Survey 2022 — Summary, Stand 09/2024
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https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/06/15/cannabis-and-work/
https://newsroom.questdiagnostics.com/2023-05-18-Post-Accident-Workforce-Drug-Positivity-for-Marijuana-Reached-25-Year-High-in-2022,-Quest-Diagnostics-Drug-Testing-Index-Analysis-Finds
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/research-data/canadian-cannabis-survey-2022-summary.html

	Folie 1: Suchtprävention am Arbeitsplatz
	Folie 2: Hinweise zum Urheberrecht
	Folie 9: Gliederung
	Folie 10: Grundlagen
	Folie 11: Definition von Sucht nach Bundesgesundheitsministerium
	Folie 12: Kennzeichen einer Abhängigkeit 
	Folie 13: Alkohol und Cannabis am Arbeitsplatz
	Folie 14: Alkoholkonsum in Deutschland
	Folie 15: Alkohol - Zahlen, Daten, Fakten
	Folie 16: Drogen in Deutschland - Prävalenzranking
	Folie 17: Cannabiskonsum nach Alter
	Folie 18: Auswirkung von Alkohol
	Folie 19: Folgen eines Cannabiskonsums
	Folie 20: Mögliche THC-Konzentrationsverläufe im Blutserum bei Aufnahme einer üblichen Dosis als Rauch oder Dampf bzw. über Nahrungsmittel (z. B. Keks oder Kapsel) 
	Folie 21: Was besagt ein positiver Cannabis-Test?
	Folie 22: Auffälligkeiten am Arbeitsplatz bei süchtigem Konsum
	Folie 23: Vorbeugung von riskantem Konsum und Suchtgefährdungen im Betrieb
	Folie 24: DGUV Vorschrift 1 - Arbeitgeberpflichten: Befähigung
	Folie 25: DGUV Vorschrift 1 - Pflichten der Beschäftigten
	Folie 26: DGUV Vorschrift 1 - Pflichten der Beschäftigten
	Folie 27: Änderung der Arbeitsstättenverordnung
	Folie 28: Eignungsbeurteilung
	Folie 29: Gefährliche Arbeiten nach § 8 DGUV Vorschrift 1 (Beispiele)
	Folie 30: DGUV Information 206-009 „Suchtprävention in der Arbeitswelt – Handlungsempfehlungen“ 
	Folie 31: Umgang mit auffälligen Beschäftigten
	Folie 33: Intervention bei Auffälligkeiten
	Folie 34: Klassische Reaktion von Vorgesetzen
	Folie 35: Co-Verhalten im Betrieb
	Folie 36: Praktische Umgangsweisen für Führungskräfte
	Folie 37: Gesprächsführung
	Folie 38: Prinzip „HILFE“
	Folie 39: Falls Unterstützung (zunächst) abgelehnt wird
	Folie 40: Maßnahmen bei Verhaltensauffälligkeiten
	Folie 41: Maßnahmen bei Verhaltensauffälligkeiten
	Folie 42: 5-Stufen-Plan für den Umgang mit suchtkranken Beschäftigten
	Folie 43: Betriebliches Unterstützungssystem und externe Beratungsangebote
	Folie 44: Präventionsmöglichkeiten
	Folie 45: Aufgaben der Führungskraft in der betrieblichen Rückfallprävention
	Folie 46: Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
	Folie 47: Eingliederungsmanagement (§ 167 Abs. 2 SGB IX)  
	Folie 48: Beteiligte
	Folie 49: Ablauf
	Folie 50: Ziele des Eingliederungsmanagements
	Folie 54: Hintergrundinformationen
	Folie 55: Vergleich von Cannabis und Alltagsdrogen in Deutschland 
	Folie 56: Erfahrungen anderer Länder nach der Legalisierung von Cannabis
	Folie 57: Cannabis - Arbeitsplatz USA
	Folie 58: Cannabis - 12-Monats-Prävalenz Kanada

